
  

 

 

pferdewetten.de AG 

Düsseldorf 

 

Ordentliche Hauptversammlung 

(Virtuelle Hauptversammlung) 

am 30. Juli 2020 

um 10.00 Uhr 

 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre  

nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 AktG und § 1 Abs. 2 und 3 COVID-19-Gesetz 

 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der 

Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 AktG und § 1 Abs. 2 und 3 des Gesetzes 

über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

(„COVID-19-Gesetz"). Die nachfolgenden Angaben dienen einer weitergehenden 

Erläuterung.  

 

1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß 

§ 122 Abs. 2 AktG i.V.m § 1 Abs. 3 COVID-19-Gesetz 

 

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

(EUR 216.212,55, das entspricht 216.213 Aktien) oder den anteiligen Betrag am 

Grundkapital von EUR 500.000 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen.  

 

 Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten 

und muss der Gesellschaft mindestens vierzehn Tage vor der Hauptversammlung, 

also spätestens bis Mittwoch, den 15. Juli 2020 (24:00 Uhr MESZ), zugehen. 

Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.  

 

 Etwaige Ergänzungsverlangen richten Sie bitte an folgende Adresse: 

 

 pferdewetten.de AG  

 Vorstand 

 Kaistraße 4  

 40221 Düsseldorf 

 Fax: +49 (0) 211-781782-19 
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Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen 

vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 

erforderliche Anzahl an Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 

halten. 

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht 

bereits mit der Einberufung bekannt gemacht worden sind – unverzüglich nach ihrem 

Eingang bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen 

Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 

dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden 

außerdem unverzüglich nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft unter der 

Internetadresse http://www.pferdewetten.ag zugänglich gemacht. 

 

 Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes 

und des COVID-19-Gesetzes lauten wie folgt: 

 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug) 

 

 (1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile 

zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an 

den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der 

Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines 

geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, 

dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 

Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 

über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden.  

 

 (2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 

Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der 

Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 

Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 
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§ 1 Abs. 3 COVID-19-Gesetz (Auszug) 

  

 (3) (…) 4Abweichend von § 122 Absatz 2 des Aktiengesetzes müssen 

Ergänzungsverlangen im vorgenannten Fall mindestens 14 Tage vor der 

Versammlung der Gesellschaft zugehen. 

 

§ 70 Berechnung der Aktienbesitzzeit 

 

 Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär 

während eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem 

Eigentum ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, 

Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 

Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. 

Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er 

die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei 

Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach 

§ 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über 

Bausparkassen erworben hat. 

 

 Die Satzung der Gesellschaft enthält zu diesen Aktionärsrechten keine Regelungen.  

 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 

127 AktG 

 

Aktionäre haben die Möglichkeit, Gegenanträge und Wahlvorschläge vor der 

Hauptversammlung gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG an die Gesellschaft zur 

Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft zu übermitteln. Soll eine 

Zugänglichmachung vor der Hauptversammlung erfolgen, sind Gegenanträge und 

Wahlvorschläge an folgende Adresse zu richten: 

 

pferdewetten.de AG 

Kaistraße 4  

40221 Düsseldorf 

Fax: + 49 (0) 211-781782-19 

E-Mail: hv2020@pferdewetten.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht 

berücksichtigt. Gegenanträge müssen – anders als Wahlvorschläge – mit einer 

Begründung versehen werden.  

 

Wir werden mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge 

und/oder Wahlvorschläge einschließlich des Namens des Aktionärs und im Falle von 

Gegenanträgen einschließlich der Begründung sowie etwaigen Stellungnahmen der 
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Verwaltung unter der Internetadresse http://www.pferdewetten.ag zugänglich 

machen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge 

mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung unter der vorgenannten Adresse 

zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht 

mitgerechnet werden. Letztmöglicher Zugangstermin ist folglich Mittwoch, der 

15. Juli 2020 (24:00 Uhr MESZ). 

 

Der Vorstand behält es sich vor, Gegenanträge und deren Begründungen 

zusammenzufassen, wenn mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der 

Beschlussfassung Gegenanträge stellen.  

 

Eine Pflicht zur Zugänglichmachung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 

besteht nicht, auch wenn die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind, bei 

Vorliegen der in § 126 Abs. 2 AktG festgelegten Tatbestände sowie bei 

Wahlvorschlägen zusätzlich im Falle des § 127 Satz 3 AktG. Die Begründung eines 

zulässigen Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 

insgesamt mehr als 5 000 Zeichen beträgt 

 

Aufgrund der Ausgestaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung 

ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten und mit Ausübung 

des Stimmrechts im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können die Aktionäre 

Gegenanträge gegen Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 

bestimmten Punkten der Tagesordnung und Vorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, soweit solche Wahlen auf der 

Tagesordnung stehen, im Sinne der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG nach dem gesetzlichen 

Konzept in der Hauptversammlung nicht stellen. 

 

Deshalb wird ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag 

oder Wahlvorschlag im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung durch einen der 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wiederholt und so behandelt, 

als ob der Gegenantrag oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung von dem 

antragstellenden Aktionär mündlich gestellt worden wäre, wenn der antragstellende 

Aktionär form- und fristgerecht angemeldet ist und selbst oder über einen 

Bevollmächtigten seine Aktionärsrechte in der Hauptversammlung ausübt. 

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes, 

die auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von einem Zugänglichmachen 

von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen abgesehen werden kann, lauten wie folgt: 
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§ 126 Anträge von Aktionären 

 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 

Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich 

zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der 

Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in 

der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist 

nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen 

über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend.  

 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 

werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich 

gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in 

den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der 

Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der 

Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 

Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 

teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 

von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5 000 Zeichen beträgt.  

 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung 

Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen 

zusammenfassen. 

 

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 

 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet 

zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=125
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=125&x=1
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=125&x=3
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=125
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=125&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=125
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=125
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machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und 

§ 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. 

 

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur 

Beschlussfassung (Auszug)  

 

(3) (…) 4Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren 

Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. (…)  

 

§ 125 Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder (Auszug) 

 

(1) (…) 5Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 

bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 

sollen beigefügt werden.  

 

 Die Satzung der Gesellschaft enthält zu diesen Aktionärsrechten die folgende 

Regelung: 

 

Ziffer 11.2 der Satzung 

 

Die Gesellschaft ist im Rahmen des rechtlich Zulässigen zur Übermittlung von 

Informationen an die Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung nach Maßgabe 

des § 49 Abs. 3 WpHG berechtigt.  

 

3. Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz 

 

Den Aktionären ist die Möglichkeit eingeräumt, Fragen zu stellen. Ein Recht auf 

Antwort ist damit nicht verbunden. 

 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass Aktionäre ihre 

Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung im Wege elektronischer 

Kommunikation bei der Gesellschaft einreichen müssen.  

 

Der Vorstand wird nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen entscheiden, welche 

Fragen er wie beantwortet. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, alle Fragen zu 

beantworten; er kann vielmehr Fragen zusammenfassen und im Interesse der 

anderen Aktionäre einzelne Fragen auswählen. Er kann dabei 

Aktionärsvereinigungen und institutionelle Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen 

bevorzugen. 
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Es ist vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung 

grundsätzlich namentlich zu nennen, sofern diese der namentlichen Nennung nicht 

ausdrücklich widersprochen haben. 

 

Nur Aktionäre, die sich form- und fristgerecht angemeldet haben, und ihre 

Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation 

Fragen zu stellen. 

 

Fragen sind bis spätestens Dienstag, den 28. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ) 

(Zeitpunkt des Zugangs), ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation 

per E-Mail an die nachfolgende E-Mail-Adresse 

 

fragen_hv2020@pferdewetten.de 

 

zu richten oder über das HV-Portal unter 

 

https://www.pferdewetten.ag/investor-relations/hauptversammlung/2020/ 

 

einzureichen. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben 

unberücksichtigt.  

 

Die diesem Aktionärsrecht zugrunde liegenden Regelungen lauten wie folgt: 

 

§ 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz (Auszug) 

 

(2) 1Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten 

wird, sofern […] 

 

3. den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation 

eingeräumt wird, […]. 

 
2Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er 

wie beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor 

der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 

 

 Die Satzung der Gesellschaft enthält zu diesen Aktionärsrechten keine Regelungen. 

 

Düsseldorf, im Juli 2020 

pferdewetten.de AG 

 

 


